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Die Amtsermittlungspflicht nach § 103 SGG ist verletzt, wenn das LSG im Rahmen der Fest-
stellung von Gesundheitsschäden als mittelbare Folgen eines Arbeitsunfalls dem prozess-
ordnungsgemäßen Beweisantrag  des beklagten UV-Trägers auf Vernehmung des behan-
delnden Arztes als Zeugen zur Frage, welche Erklärungen der Arzt dem Versicherten ge-
genüber hinsichtlich des Zwecks einer Arthroskopie gegeben hat, ohne hinreichende Grün-
de nicht gefolgt ist. 

 

§§ 103, 160 SGG, § 11 Abs. 1 Nr. 1, 3 SGB VII 
 
Beschluss des BSG vom 13.02.2013 – B 2 U 311/12 B –  
Aufhebung und Zurückverweisung des Urteils des Bayerischen LSG vom 24.07.2012 – L 17 U 618/11 –  
 

„Ohne hinreichende Begründung“ i.S.d. § 160 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 SGG sei – so das BSG 
– nicht formell, sondern materiell im Sinne von "ohne hinreichenden Grund" zu verstehen. Ent-
scheidend sei, ob das LSG sich von seinem sachlich-rechtlichen Standpunkt aus hätte gedrängt 
fühlen müssen, den Beweis zu erheben, weil trotz vorliegender Beweismittel Fragen zum Sach-
verhalt offengeblieben seien, zur weiteren Klärung des Sachverhalts zwingende Veranlassung 
bestanden habe und die zu ermittelnden Tatsachen auch nach Auffassung des LSG entschei-
dungserheblich seien (Hinweis u.a. auf den Beschluss des BSG vom 01.03.2006 - B 2 U 8/06 B 
-, Rdnr. 7 [UV-Recht Aktuell 002/2006, S. 97-100]). Die vorliegend unter Beweis gestellte Tat-
sache (Welche Erklärungen hat der behandelnde D-Arzt Dr. P. dem Kläger gegenüber hinsicht-
lich des Zwecks der Arthroskopie gegeben?) sei auch aus Sicht des LSG entscheidungser-
heblich gewesen. Bei der Zurechnung von Gesundheitsschäden - hier am Kniegelenk - als mit-
telbare Unfallfolge nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 SGB VII komme es darauf an, welche Erklä-
rungen der UV-Träger oder die für ihn eingeschalteten Ärzte gegenüber dem Versicherten ab-
gegeben hätten (vgl. Urteile des BSG vom 05.07.2011 - B 2 U 17/10 R - [UV-Recht Aktuell 
017/2011, S. 1174-1189] und vom 15.05.2012 - B 2 U 31/11 R - [UV-Recht Aktuell 015/2012, 
S. 993-1001]). Ob sich eine medizinische Maßnahme als Durchführung einer Heilbehandlung 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) oder als Maßnahme zur Aufklärung des Sachverhalts eines Versi-
cherungsfalls (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII) durch die Beklagte darstelle, beurteile sich danach, 
wie der Versicherte ein der Bekl. zuzurechnendes Verhalten bei verständiger Würdigung der 
objektiven Gegebenheiten zum Zeitpunkt ihrer Durchführung verstehen könne und dürfe (vgl. 
Urteil des BSG vom 05.07.2011 - B 2 U 17/10 R -, Rz. 43 [UV-Recht Aktuell 017/2011, S. 1174-
1189]). Es komme nicht nur auf die subjektive Wahrnehmung des Kl. zum Zeitpunkt der Erbrin-
gung der Maßnahme an, sondern auch auf die objektiven Gegebenheiten, insbesondere die Er-
klärungen, die die Bekl. oder die von ihr eingeschalteten Ärzte gegeben hätten (Urteil des BSG 
vom 15.05.2012 - B 2 U 31/11 R -, Rz. 30 [UV-Recht Aktuell 015/2012, S. 993-1001]). Hier liege 
die Annahme fern, dass der behandelnde D-Arzt Dr. P. keine Aussage darüber machen könne, 
welche Erläuterung, Erklärung oder Aufklärung er dem Kl. zu der Notwendigkeit einer Arthro-
skopie oder deren Zwecke gegeben habe (vgl. im Einzelnen Rz. 11, 2, 3). Das angefochtene 
LSG-Urteil könne auf dem gerügten Verfahrensfehler beruhen. Es sei nicht auszuschließen, 
dass das LSG ohne den Verfahrensfehler zu einem für die beklagte UV-Trägerin günstigeren 
Ergebnis gekommen wäre.    

 
Das Bundessozialgericht hat mit Beschluss vom 13.02.2013 – B 2 U 311/12 B –  
wie folgt entschieden: 
 
  

http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1898910/1905089/02_2006_04.pdf?nodeid=1905105&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1881673/1909831/17_2011_05.pdf?nodeid=1909844&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1881673/1909831/17_2011_05.pdf?nodeid=1909844&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1907942/1910444/15_2012_05.pdf?nodeid=1910462&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1907942/1910444/15_2012_05.pdf?nodeid=1910462&vernum=-2
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Gründe 

1 

I. Die Beteiligten streiten über die Feststellung von Gesundheitsschäden als mittelbare 
Folgen eines Arbeitsunfalls vom 5.7.2004. 

2 

Am 5.7.2004 wollte der Kläger Schweine aus einem Stall treiben, dabei drückten diese das 
vor den Körper gehaltene Treibblech gegen das linke Knie des Klägers, das verdreht wur-
de. Er stellte sich am 12.7.2004 in der Praxis des Durchgangsarztes Dr. P. vor und ließ 
sich wegen unfallbedingter Kniebeschwerden behandeln. Der Arzt äußerte den Verdacht 
auf einen Meniskusschaden und veranlasste radiologische Untersuchungen. Weiter veran-
lasste er eine Arthroskopie, die Dr. R. am 22.7.2004 durchführte und über die Dr. P. den 
Operationsbericht verfasste. Schließlich stellte Dr. P, mit Schreiben vom 29.7.2004 fest, 
die weitere Behandlung habe über die Krankenkasse zu erfolgen, da keine frische Unfall-
verletzung vorliege. Die Beklagte lehnte die Gewährung von Leistungen wegen des Ereig-
nisses vom 5.7.2004 ab (Bescheid vom 13.10.2005, Widerspruchsbescheid vom 
29.6.2006). 

3 

Die hiergegen erhobene Klage ist beim SG Nürnberg ohne Erfolg geblieben (Urteil vom 
20.5.2010). Auf die Berufung des Klägers hat das Bayerische LSG die Anerkennung von 
mittelbaren Unfallfolgen geprüft und die Beklagte mit Urteil vom 24.7.2012 verpflichtet, 
eine Kniegelenksinfektion sowie daraus resultierende Knorpelschäden links als Unfallfolge 
anzuerkennen. Der Zustand nach Kniegelenksinfektion stelle eine mittelbare Unfallfolge 
dar, für die die Beklagte nach § 11 Abs 1 Nr 1 oder 3 SGB VII aufzukommen habe. Der 
Kläger habe "aufgrund des Verhaltens des Durchgangsarztes Dr. P. bzw. seines Opera-
teurs Dr. R. jedenfalls berechtigterweise davon ausgehen dürfen, dass die Behand-
lung/Untersuchung zur Aufklärung des Sachverhalts und/oder zur Durchführung einer 
Heilbehandlung … durchgeführt wurde" Dies ergebe sich aus der Stellungnahme des Dr. 
R., der dem Kläger gegenüber als behandelnder Arzt aufgetreten sei. Deshalb sei der Se-
nat "nicht gezwungen", dem hilfsweise gestellten Beweisantrag der Beklagten zu folgen 
und Dr. P. als Zeugen zu der Frage zu vernehmen, welche Erklärungen er dem Kläger 
gegenüber hinsichtlich des Zwecks oder der Gründe für die Arthroskopie gegeben hat, 
denn auf seine Sichtweise komme es nicht an. 

4 

Mit der Nichtzulassungsbeschwerde macht die Beklagte einen Verfahrensmangel, auf dem 
die Entscheidung des LSG beruhen könne (§ 160 Abs 2 Nr 3 SGG), sowie den Zulas-
sungsgrund der Divergenz (§ 160 Abs 2 Nr 2 SGG) geltend. Das LSG habe ihren Beweis-
antrag auf Vernehmung des Dr. P. als Zeugen ohne hinreichende Begründung übergan-
gen. 

5 

II. Die Beschwerde ist zulässig (a) und begründet (b). Das angefochtene Urteil des Bayeri-
schen LSG ist unter Verletzung der Pflicht zur Amtsermittlung (§ 103 SGG) ergangen und 
beruht auf dieser Verletzung. 

6 

a) Die Beschwerdebegründung genügt den Anforderungen des § 160a Abs 2 Satz 3 SGG. 
Sie bezeichnet die Tatsachen, aus denen sich der gerügte Verfahrensmangel (Verletzung 
des § 103 SGG) ergibt. Die Beklagte hat hinreichend deutlich gemacht, dass sie einen 
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förmlichen Beweisantrag in der mündlichen Verhandlung vor dem LSG gestellt hat und 
das LSG sich von seiner Rechtsauffassung ausgehend zu der beantragten Beweiserhe-
bung hätte gedrängt fühlen müssen. Die Beklagte hat auch dargetan, dass die angefoch-
tene Entscheidung auf dem Verfahrensfehler beruhen kann. 

7 

b) Das LSG hat die Pflicht, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 103 SGG), 
dadurch verletzt, dass es dem Beweisantrag der Beklagten, Dr. P. als Zeugen zu der Fra-
ge zu vernehmen, was er dem Kläger gegenüber vor der Arthroskopie als deren Zweck 
angegeben hat, ohne hinreichende Gründe nicht gefolgt ist (§ 160 Abs 2 Nr 3 Halbs 2 
SGG). 

8 

"Ohne hinreichende Begründung" iSd § 160 Abs 2 Nr 3 Halbs 2 SGG ist nicht formell, 
sondern materiell im Sinne von "ohne hinreichenden Grund" zu verstehen. Entscheidend 
ist, ob das LSG sich von seinem sachlich-rechtlichen Standpunkt aus hätte gedrängt füh-
len müssen, den Beweis zu erheben (BSG SozR 4-1500 § 160a Nr 3 RdNr 9), weil trotz 
vorliegender Beweismittel Fragen zum Sachverhalt offengeblieben sind, zur weiteren Klä-
rung des Sachverhalts zwingende Veranlassung bestand und die zu ermittelnden Tatsa-
chen auch nach Auffassung des LSG entscheidungserheblich sind (BSG vom 1.3.2006 - B 
2 U 8/06 B - juris RdNr 7 mwN). 

9 

Danach hätte das LSG von einer Vernehmung des Zeugen Dr. P. nicht absehen dürfen. 
Die Beklagte hat einen prozessordnungsgemäßen Hilfsbeweisantrag gestellt. Sie hat darin 
sowohl das Beweismittel (Vernehmung des Dr. P. als Zeugen) als auch das Beweisthema 
(Welche Erklärungen hat Dr. P. dem Kläger gegenüber hinsichtlich des Zwecks der Arth-
roskopie gegeben?) angegeben und begehrt, dass hierüber Beweis erhoben werden soll 
(vgl BSG SozR 4-1500 § 160a Nr 21 RdNr 6). 

10 

Die unter Beweis gestellte Tatsache war auch aus Sicht des LSG entscheidungserheblich. 
Bei der Zurechnung von Gesundheitsschäden - hier am Kniegelenk - als mittelbare Unfall-
folge nach § 11 Abs 1 Nr 1 oder 3 SGB VII kommt es darauf an, welche Erklärungen der 
Unfallversicherungsträger oder die für ihn eingeschalteten Ärzte gegenüber dem Versi-
cherten abgegeben haben (vgl BSG vom 5.7.2011 - B 2 U 17/10 R - BSGE 108, 274 = 
SozR 4-2700 § 11 Nr 1; BSG vom 15.5.2012 - B 2 U 31/11 R - NZS 2012, 909). Ob sich 
eine medizinische Maßnahme als Durchführung einer Heilbehandlung (§ 11 Abs 1 Nr 1 
SGB VII) oder als Maßnahme zur Aufklärung des Sachverhalts eines Versicherungsfalls (§ 
11 Abs 1 Nr 3 SGB VII) durch die Beklagte darstellt, beurteilt sich danach, wie der Versi-
cherte ein der Beklagten zuzurechnendes Verhalten bei verständiger Würdigung der ob-
jektiven Gegebenheiten zum Zeitpunkt ihrer Durchführung verstehen kann und darf (vgl 
BSG vom 5.7.2011 - B 2 U 17/10 R - BSGE 108, 274 = SozR 4-2700 § 11 Nr 1, RdNr 43). 
Es kommt nicht nur auf die subjektive Wahrnehmung des Klägers zum Zeitpunkt der Er-
bringung der Maßnahme an, sondern auch auf die objektiven Gegebenheiten, insbesonde-
re die Erklärungen, die die Beklagte oder die von ihr eingeschalteten Ärzte gegeben haben 
(BSG vom 15.5.2012 - B 2 U 31/11 R - juris RdNr 30). 

11 

Das LSG hat diese Anforderung an die Zurechnung einer mittelbaren Unfallfolge zutref-
fend erkannt und selbst angenommen, dass es entscheidend darauf ankommt, ob sich die 
Arthroskopie nach den objektiven Gegebenheiten für den Kläger als Maßnahme zur Klä-
rung des Sachverhalts oder als Heilbehandlung darstellte. Denn das LSG führte aus, der 
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Kläger habe aufgrund des "Verhaltens des Durchgangsarztes Dr. P. bzw. seines Opera-
teurs Dr. R." davon ausgehen dürfen, dass die Behandlung zur Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Durchführung einer Heilbehandlung durchgeführt werde. Andererseits hat 
das LSG auch festgestellt, der benannte Zeuge Dr. P. sei nicht als behandelnder Arzt auf-
getreten und könne zum Beweisthema also keine Angaben machen. Behandelnder Arzt 
sei vielmehr Dr. R. gewesen, wie der Kläger glaubhaft versichert habe. Dies widerspricht 
aber der weiteren Feststellung des LSG, dass der Kläger sich am 12.7.2004 bei Dr. P. 
vorstellte und dieser sowohl Röntgenuntersuchung und MRT (S 2 des Urteils) als auch die 
Arthroskopie vom 22.7.2004 "veranlasste" (S 11 des Urteils). Danach liegt die Annahme 
fern, dass Dr. P. keine Aussage darüber machen kann, welche Erläuterung, Erklärung o-
der Aufklärung er dem Kläger zu der Notwendigkeit einer Arthroskopie oder deren Zwecke 
gegeben hat. 

12 

Das angefochtene Urteil kann auf dem gerügten Verfahrensfehler beruhen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass das LSG ohne den Verfahrensfehler zu einem für die Beklagte 
günstigeren Ergebnis gekommen wäre. Angesichts des vorliegenden Verfahrensmangels 
kann dahingestellt bleiben, ob die von der Beklagten außerdem erhobene Rüge der Diver-
genz gemäß § 160 Abs 2 Nr 2 SGG ebenfalls durchgreift. 

13 

Liegen - wie hier - die Voraussetzungen des § 160 Abs 2 Nr 3 SGG vor, kann das BSG auf 
die Nichtzulassungsbeschwerde das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur er-
neuten Verhandlung und Entscheidung an das LSG zurückverweisen (§ 160a Abs 5 
SGG). Der Senat macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, denn die Zulassung der Revisi-
on könnte nicht zu einer abschließenden Entscheidung des Senats in der Sache führen, 
weil noch nicht alle entscheidungserheblichen Tatsachen festgestellt sind. 

14 

Das LSG wird auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden haben. 

 

 


